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Standards und Richtlinien zur Anwendung der
Inhalationssedierung in der zahnärztlichen Praxis
Diese Leitlinien sind Empfehlungen zur Förderung und Verbreitung guter klinischer Praxis in Bezug auf
Sicherheit und Effizienz bei der Sedierung unter Verwendung von Lachgas. Sie sind nicht als ein Kochbuch für
Sedierung gedacht und daher enthalten sie auch keine detaillierten Angaben zur Anwendungstechnik. Diese
Empfehlungen gelten für alle Patienten, deren zahnmedizinische Betreuung die Verwendung von Lachgas (N2O)
erfordert, unabhängig davon, ob die Sedierung in eigener Praxis, in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen oder
in einer Spitalumgebung erfolgt.

I. Allgemeines

1. Begriffserklärung
Der Begriff Inhalationssedierung steht für die Inhalation eines Sauerstoff-Stickoxydul-Gemisches zur Erlangung
einer relativen Analgesie, Anxiolyse und oberflächlichen Sedierung. Dieser Begriff ersetzt die früher
verwendeten Begriffe Lachgas-Analgesie oder Stickoxydul-Analgesie (EFAAD). Im angelsächsischen Sprachraum
lautet der entsprechende Ausdruck «Nitrous Oxide Oxygen Conscious Sedation», «Conscious Sedation» oder
«Nitrous Oxide/Oxygen Analgesia/Anxiolysis».
Unter Inhalationssedierung wird die Sedierung mit einem Sauerstoff-Stickoxydul-Gemisch es als alleinigem
Sedativum verstanden. Jede Kombination einer Inhalationssedierung mit einem zusätzlichen sedativen
Medikament ist eine Deep-Sedation und erfordert die gleichen Sicherheitsmassnahmen wie eine Vollnarkose.
Im folgenden Text bedeutet:

Muss = verpflichtend■

Sollte = ist erwünscht, ist von Vorteil■

Darf nicht = gilt als Fehler■

Verfügbar = muss in der Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden sein■

Die im Text verwendeten männlichen Formen gelten für beide Geschlechter.

2. Einleitung
Die Inhalationssedierung ist eine bewährte, sichere Methode des Schmerz- und Angstmanagements in der
Medizin und Zahnmedizin. Durch sie wird die Behandlung ängstlicher und/oder sehr junger Patienten (4 Jahre
und älter) oft erst ermöglicht. Die Inhalationssedierung ist eine in der Schweiz erlaubte Sedierungsmethode bei
der kinderzahnärztlichen Behandlung und wird an Schweizer Universitäten als Behandlungsmethode gelehrt.
Diese Richtlinien ersetzen nicht, dass bei jedem Patienten eine ausführliche individuelle Anamnese, Diagnose
und Behandlungsplanung stattfinden muss. Die Sicherheit und Gesundheit von Patient und Behandler muss
immer gewährleistet sein. Die Auswahl über die Hilfsmittel bei der Behandlung (Behaviour management,
Sedation mit Lachgas, Narkosen oder ähnliches) trifft der behandelnde Zahnarzt, bei Bedarf in Absprache mit
einem Spezialisten (z.B. Anästhesist).

3. Ausrichtung / Methode
Diese Standards und Empfehlungen sind darauf ausgerichtet, Minimalerfordernisse für die Anwendung der
Inhalationssedierung in der zahnärztlichen Anwendung festzusetzen. Diese Richtlinien werden periodisch auf
ihre Aktualität überprüft indem ein von der SVK bestimmtes Fachgremium1) die aktuelle medizinische und
zahnmedizinische Fachliteratur durchsieht und die Richtlinien dementsprechend anpasst.2) 3) Die jeweils aktuelle
Version dieser «Standards und Richtlinien» kann auf der SVK-Homepage unter http://www.kinderzahn.ch
abgerufen werden.

http://www.kinderzahn.ch
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4. Ziel
Das Ziel dieser Empfehlungen ist es,

Standards für die Schweiz festzulegen und auf einem aktuellen Stand zu halten;■

die Sicherheit der Anwendung der Inhalationssedierung erhalten bzw. erhöhen;■

den Begriff der Qualitätssicherung zu fördern;■

die sichere Anwendung und Weitererforschung in der Zahnmedizin zu fördern;■

Richtlinien zur Aus- und Weiterbildung zu setzen;■

juristischen Rahmenbedingungen zu bieten;■

in einer Behandlungsmethode, bei welcher die Arbeitsbereiche der Zahnmedizin und Anästhesie annähern, die■

Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung der beiden medizinischen Fachrichtungen zu regeln;
die Anwender fachlich und juristisch abzusichern.■

5. Geltungsbereich
Die folgenden Standards gelten als Empfehlung für alle zahnmedizinischen Arbeitsplätze innerhalb von
Privatpraxen, Schulzahnkliniken und Universitätsinstituten in der Schweiz.

6. Allgemeines
Die Anwendung der Inhalationssedierung in der Zahnmedizin hat sich nach den gültigen Regeln bezüglich
Indikation und Kontraindikation dieser Methode zu richten. Grundlage jeder Behandlung ist eine sorgfältige
klinische Überwachung der Patienten. Stickoxydul ist ein schwaches Analgetikum und ein wirkungsvolles
Sedativum, darum empfiehlt es sich die Inhalationssedierung mit adäquaten psychologischen Methoden zu
unterstützen.
Eine allgemeingültige medizinische Regel ist, dass immer die am einfachste mögliche, adäquate
Behandlungstechnik welche Erfolg verspricht angewendet werden soll. Eine gesicherte Sauerstoffversorgung der
Patienten während einer Inhalationssedierung muss gewährleistet sein.
Es wird noch einmal ausdrücklich festgehalten, dass unter den oben genannten Voraussetzungen eine
Inhalationssedierung unter keinen Umständen als leichte Allgemeinanästhesie aufgefasst werden darf!

II. Personelle Voraussetzungen
Die Inhalationssedierung ist eine Handlung, die in Ergänzung zu einer zahnmedizinischen Behandlung von1.
einem diplomierten Zahnarzt durchgeführt werden kann. Die Fähigkeit zur Anwendung der
Inhalationssedierung sowie zur Sicherheit notwendiger lebenserhaltender Massnahmen muss durch Aus- und
periodische Weiterbildung gewährleistet sein.
Eine ausgebildete Hilfsperson, welche mit der Ausrüstung, den Räumlichkeiten sowie einem2.
Notfallmanagement vertraut ist, muss im Behandlungszimmer anwesend sein.
Die Personalausstattung muss der Zahl und dem Schwierigkeitsgrad der Leistungen angepasst sein. Bei nicht3.
gesunden Patienten (ASA II und besser) sollten die Überwachungsmodalitäten angepasst, die Verfügbarkeit
eines Anästhesisten (ab ASA III und höher) muss bei kranken Patienten gewährleistet sein.
Für die Dauer der Inhalationssedierung darf ein Patient vom behandelnden Zahnarzt nicht alleine gelassen4.
werden.
Die Ausbildung über die Inhalationssedierung sollte folgende Punkte beinhalten:5.

In der undergraduate (universitäre-) Ausbildung sind grundlegend theoretische Informationen zu vermitteln.■

Die Ausbildung zur praktischen Anwendung der Inhalationssedierung bleibt in der Regel der postgraduate■

Ausbildung vorbehalten.
Die Ausbildung kann im Rahmen einer Assistentenstelle- oder eines■

Weiterbildungsausweisses-Kinderzahnmedizin an einer Universität stattfinden.
Für die Ausbildung in der Privatpraxis / Schulzahnklinik empfehlen wir spezielle Ausbildungsmodule der■
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Fachgesellschaften (SVK / ASP). Eine regelmässige Weiterbildung muss erfolgen.
Allgemeine gesundheitliche Voraussetzungen zur Patientenauswahl.6.

Grundsätzlich können gesunde Patienten mit Hilfe der Lachgassedierung behandelt werden.■

Bei nicht gesunden Patienten muss eine adäquate Anamnese erhoben werde.■

Gegebenenfalls ist das Procedere mit einem Allgemeinarzt oder Anästhesisten zu besprechen.■

Bei nicht gesunden Patienten ab ASA III muss dies zwingend geschehen.■

III. Technische Voraussetzungen

1. Technische Systeme
Es können zwei grundlegend verschiedene technische Systeme zur Inhalationssedierung eingesetzt werden:

System A (Patient based Inhalation sedation): Ein titrierbares System, bei welchem das■

Sauerstoff-Stickoxydul-Gemisch in seiner Konzentration eingestellt werden kann. Der N2O Anteil kann in der
Regel von 0% bis 70% des Atemgemisches betragen.
System B: (Medicaly based Inhalation sedation) Eine gebrauchsfertige Gasmischung von■

Sauerstoff-Stickoxydul von jeweils 50 Volumen-%.

Für die jeweiligen Systeme gelten die nachfolgenden Anforderungen.

System A

Es muss ein Failsafe-System bestehen, welches sicherstellt, dass zu jeder Zeit dem Atemgemisch mindestens1.
30% Sauerstoff beigemischt werden.
Es muss ein eingebautes Druckreduziersystem enthalten sein.2.
Die Anschlüsse für Sauerstoff-Stickoxydul müssen verwechslungssicher sein.3.
Es muss ein Anschluss für eine Notfallsauerstoffmaske vorhanden sein.4.
Für Sauerstoff und Stickoxydul müssen Flowmeter und Manometer vorhanden sein.5.
Bei einem Unterbruch des Sauerstoffflusses muss der Stickoxydul-Fluss automatisch unterbrochen werden6.
und es muss eine genügend grosse Sauerstoffreserve (reine O2-Reserve) zur Verfügung stehen, um Patienten
ausreichend lange beatmen zu können.
Die Regelmechanik muss auch bei niederem Atemvolumen eine genügend hohe Sauerstoffmenge im7.
Atemvolumen gewährleisten. Gegebenenfalls wird dann die Menge N2O automatisch reduziert.

System B

Es muss ein eingebautes Druckreduziersystem enthalten sein.1.
Für das Gasgemisch müssen Flowmeter und Manometer vorhanden sein.2.
Ein Ventil-/Maskensystem muss den «flow on demand» ermöglichen.3.
Bei einem Unterbruch des Gasgemisch-Flusses muss eine genügend grosse Sauerstoffreserve (reine O24.
Reserve, extra Flasche) zur Verfügung stehen um Patienten ausreichend lange beatmen zu können.

2. Räumliche und technische Voraussetzungen
Die gültigen MAK-Werte für Stickoxydul sollten zum Schutze der Behandler eingehalten werden.

Eine Absauganlage (bei System A in der Regel über ein Nasenmasken-Absaugsystem) muss eine Ableitung1.
der Ausatmungsluft nach aussen ermöglichen.
Alternativ (System B) muss eine genügend leistungsfähige Raumabsaugung oder Lüftung bestehen.2.
Beim System A ist ein zusätzlich installiertes Raumabsaugsystem von Vorteil.3.
Eine Sekretabsaugung muss gewährleistet sein.4.
Überwachungsgeräte sollten mindestens vorhanden sein:5.

ein Überwachungsgerät zur Messung der Blut-Oxygenierung (z.B. Pulsoxymeter)■

eine Apparatur zur nicht invasiven Blutdruckmessung■
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Notfallausrüstung: eine Notfallausrüstung mit den gängigen, für eine zahnmedizinische Praxis empfohlenen6.
Medikamenten und Ausrüstungen, muss vorhanden sein. Im Besonderen muss für den Notfall ein
Beatmungsbeutel mit Maske sowie genügend Sauerstoff vorhanden sein.
Die technischen Voraussetzungen müssen der Zahl und dem Schwierigkeitsgrad der Leistungen angepasst7.
sein. Bei nicht gesunden Patienten (ASA II und höher) sollten die Überwachungsmodalitäten der Schwere der
Erkrankung angepasst sein.
Alle wichtigen technischen Geräte sollten durch periodische praxisinterne Kontrollen in ihrer8.
Funktionssicherheit im notwendigen Rahmen gewährleistet sein (Medizinalprodukteverordnung von 2006).

IV. Verhaltensregeln / Management
In der Krankengeschichte sollte eine Behandlung mit Hilfe der Inhalationssedierung genau dokumentiert sein1.
(Anamnese. Entscheide, Verlauf, Prozedere).
Der Ausbildungsstand der Behandler muss genügend sein.2.
Es muss ein Notfalldispositiv bestehen.3.
Ohne verfügbaren Anästhesisten sollten keine kranken Patienten behandelt werden (ASA III und höher).4.
Der Schutz des Behandlungspersonals muss beachtet sein.5.

V. Schlussfolgerungen / Juristische Aspekte
Bei der Inhalationssedierung handelt es sich um eine anerkannte, sichere Behandlungsmethode.1.
Die Abrechnung erfolgt in der Zahnmedizin nach Position 4066 des SSO-Tarifs.2.
Die Übersichtlichkeit der Abläufe und die optimale Regelung der Prozesse lassen sich am besten mit den3.
Mitteln der Qualitätskontrolle sichern.
Juristisch sind die gleichen Aspekte wie bei jeder üblichen zahnmedizinischen Behandlungen zu beachten.4.
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